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RS OGH 1983/10/12 3Ob148/83
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 12.10.1983

Norm

EO §42 A1

EO §42 C4

EO §83

Rechtssatz

Der Wahrscheinlichkeitsgrad des Erfolges des Widerspruches gegen die EB auf Grund eines ausländischen

Exekutionstitels ist jedoch für die Höhe der Sicherheitsleistung nur mittelbar, und zwar insofern von Bedeutung, als bei

einem geringen Wahrscheinlichkeitsgrad eine kürzere Dauer des Widerspruchsverfahrens und damit eine kürzere

Dauer der Aufschiebung angenommen werden kann.
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